
Vereinssatzung

Christl iche Sozialstation Meissen e.  V.

Christ l iche Sozialstat ion Meissen e.  V. ,  Hirschbergstraße 2,  01662 Meißen, Tel .  03521 452589, Mai l  chr ist l iche@sozialstat ion-meissen.de

§ 1 Vereinszweck

Der Verein "Chr ist l iche Sozialstat ion Meißen e.  V."  hat  seinen Si tz in Meißen. Er ist  in das
Vereinsregister am 15.05.2017 eingetragen.
Der Verein verfolgt  ausschl ießl ich und unmit te lbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschni t tes "Steuerbegünst igte Zwecke" der Ablagenordnung.
Der Verein s ieht  seine Aufgabe in der Krankenpf lege und Al tenhi l fe,  in der Betreuung von
erkrankten Personen mit  dem Ziel ,  ihnen zu einer ganzhei t l ichen Gesundung zu hel fen.
In dieser Tät igkei t  s ind wir  dem Auftrag unseres Herrn Jesus Christus verpf l ichtet .  Der Verein
unterstützt  d ie seelsorger l iche Beglei tung.
Diese Hi l fe wird jedem Menschen gewährt ,  der s ie wünscht -  unabhängig von seiner Rel ig ion
und Herkunft .
Der Satzungszweck wird durch unsere ambulante Krankenpf lege, Famil ien- und
Hauswir tschaftshi l fe,  ambulante und tei lstat ionäre Betreuung und einem sozialen
Beratungsdienst verwirk l icht .

§ 2 Selbstlose Tätigkeit

Der Verein ist  selbst los tät ig.  Er verfolgt  n icht  in erster Linie eigenwir tschaft l iche Zwecke.

§ 3 Vergütung und Aufwandsentschädigung

Bei Bedarf  können Vereinsämter im Rahmen der haushal tsrecht l ichen Mögl ichkei ten
entgel t l ich auf der Grundlage eines Dienstvertrages ausgeübt werden.
Tät igkei ten für den Verein können durch Zahlung einer angemessenen
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr.  26 und 26a EStG vergütet  werden.
Al le Mitgl ieder und Mitarbei ter  des Vereins haben einen Aufwandsersatzanspruch nach §670
BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tät igkei t  für  den Verein entstanden sind.
Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto,  Telefon usw. Grundlage
bi lden die gesetzl ichen Regelungen im EStG §4 (5) und der Lohnsteuerr icht l in ien 9.4 bis 9.8.
Im Rahmen seiner Rechenschaftspf l icht  gegenüber den Mitgl iedern hat der Vorstand
anlässl ich der jähr l ichen Mitgl iederversammlung über gezahl te Vergütungen und
Aufwandsentschädigungen Rechenschaft  abzulegen.
Es darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch
unverhäl tn ismäßig hohe Vergütungen begünst igt  werden.

Vereinsämter werden grundsätzl ich ehrenamtl ich ausgeführt .
Mit te l  des Vereins dürfen nur für  satzungsmäßige Zwecke eingesetzt  werden. Die Mitgl ieder
erhal ten keine Zuwendungen aus Mit te ln der Körperschaft .
Entscheidungen über entgel t l iche Tät igkei ten t r i f f t  der Vorstand:

1.

2.

3.

4.

5.
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§ 4 Mitgl iedschaft

Ein Mitgl ied,  das in erhebl ichen Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat,  kann durch
Beschluss der Mitgl iederversammlung au dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem
Ausschluss ist  das entsprechende Mitgl ied persönl ich oder schr i f t l ich zu hören. Die
Entscheidung über den Ausschluss ist  schr i f t l ich zu begründen. Es kann innerhalb einer Fr ist
von einem Monat ab Zugang schr i f t l ich gegen den Ausschluss Berufung beim Vorstand
eingelegt werden. Über die Berufung entscheidet die Mitgl iederversammlung. Macht das
Mitgl ied von dem Recht der Berufung innerhalb der Fr ist  keinen Gebraucht,  unterwir f t  es s ich
dem Ausschl ießungsbeschluss.

Mitgl ied im Verein Chr ist l iche Sozialstat ion Meißen kann jede natür l iche Person und jede
jur ist ische Person des öf fent l ichen und pr ivaten Rechtes werden. Mit  Einwi l l igung ihres
gesetzl ichen Vertreters können auch Minder jähr ige ab 14 Jahre Mitgl ied des Vereins werden.
Über den Aufnahmeantrag entscheidet in jedem Fal l  der Vorstand.
Die Mitgl iedschaft  endet mit  dem Tod des Mitgl iedes oder der Auf lösung der jur ist ischen
Person.
Jedes Mitgl ied kann durch schr i f t l iche Erklärung gegenüber dem Vorstand aus dem Verein
austreten.

§ 5 Vereinsorgane

Der Verein regel t  seine Angelegenhei ten durch die Mitgl iederversammlung und den Vorstand.

§ 6 Mitgl iederversammlung

Entgegennahme des Rechenschaftsber ichtes des Vorstandes und dessen Ent lastung,
die Wahl des Vorstandes,
die Festsetzung der Mitgl iedsbei t räge für natür l iche und jur ist ische Personen,
die Berufung eines Mitgl iedes gegen seinen Ausschluss und
Satzungsänderungen und Vereinsauf lösung.

Die ordent l iche Mitgl iederversammlung f indet 1x jähr l ich stat t .  Außerordent l iche
Mitgl iederversammlungen f inden stat t ,  wenn dies im Interesse des Vereins erforder l ich ist
oder wenn die Einberufung einer derart igen Versammlung von einem Dri t te l  a l ler  Mitgl ieder
oder von drei  Vorstandsmitgl iedern schr i f t l ich vom Vorstand unter Angabe des Zweckes oder
der Gründe ver langt wird.  Die Mitgl iederversammlungen werden vom Vorsi tzenden, bei
dessen Verhinderung von einem seiner Stel lvertreter,  durch einfachen Br ief  e inberufen.
Die Einberufungsfr ist  beträgt zwei Wochen. Zur Fr istwahrung genügt die rechtzei t ige Aufgabe
der Einladung bei  der Post unter der letzten dem Verein bekannten Mitgl iedsadresse.
Die Mitgl iederversammlung wird vom Vorsi tzenden, bei  dessen Verhinderung von einem der
Stel lvertreter,  gelei tet .  Der Versammlungslei ter  best immt einen Protokol l führer.
Der Mitgl iederversammlung obl iegt  d ie Beschlussfassung über

1.
2.
3.
4.
5.

Die Mitgl iederversammlung ist  beschlussfähig,  wenn mindestens 20 st immberecht igte
Vereinsmitgl ieder anwesend oder vertreten sind. Dies gi l t  n icht  bei  Mitgl iederversammlungen
wegen Satzungsänderung oder der Auf lösung des Vereins (dazu vgl .  §10).
Wird die Beschlussfähigkei t  n icht  erreicht  kann der Vorsi tzende, bei  dessen Verhinderung
einer seiner Stel lvertreter,  e ine Folgeversammlung mit  der gleichen Tagesordnung
einberufen. Diese ist  ohne Rücksicht  auf die Zahl  der anwesenden Mitgl ieder beschlussfähig,
wenn darauf in der Einberufung hingewiesen wurde. Die Einberufungsfr ist  für  d ie
Folgeversammlung beträgt zwei Wochen.
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Eine St immrechtsübertragung für einzelne Mitgl iederversammlungen ist  durch schr i f t l iche
Bevol lmächt igung mögl ich.  Einem Mitgl ied darf  maximal eine St imme übertragen werden. Die
St immrechtsübertragung ist  vor Beginn der Mitgl iederversammlung dem Versammlungslei ter
anzuzeigen.

Die Mitgl iederversammlung fasst  ihre Beschlüsse in einfacher Mehrhei t  der abgegebenen
Stimmen, wenn nicht  das Gesetz oder die Satzung eine andere Mehrhei t  zwingend
vorschreibt .  St immenthal tungen werde nicht  gezähl t .  Bei  St immgleichhei t  is t  der
Beschlussantrag abgelehnt.
Eine St immrechtübertragung für einzelne Mitgl iederversammlungen ist  durch schr i f t l iche
Bevol lmächt igung mögl ich.  Einem Mitgl ied darf  maximal eine St immer übertragen werden. Die
St immübertragung ist  vor Beginn der Mitgl iederversammlung dem Versammlungslei ter
anzuzeigen.
Die Mitgl iederversammlung ist  beschlussfähig,  wenn mindestens 20 st immberecht igte
Vereinsmitgl ieder anwesend oder vertreten sind. Dies gi l t  n icht  bei  Mitgl iederversammlungen
wegen Satzungsänderung oder der Auf lösung des Vereins (dazu vgl .  §10).
Wird die Beschlussfähigkei t  n icht  erreicht ,  kann der Vorsi tzende, bei  dessen Verhinderung
einer seiner Stel lvertreter,  e ine Folgeversammlung mit  der gleichen Tagesordnung
einberufen. Diese ist  ohne Rücksicht  auf die Zahl  der anwesenden Mitgl ieder beschlussfähig,
wenn darauf in der Einberufung hingewiesen wurde. Die Einberufungsfr ist  für  d ie
Folgeversammlung beträgt zwei Wochen. 
Die Mitgl iederversammlung fasst  ihre Beschlüsse in einfacher Mehrhei t  der abgegebenen
Stimmen, wenn nicht  das Gesetz oder die Satzung eine andere Mehrhei t  zwingend
vorschreibt .  St immenthal tungen werden nicht  gezähl t .  Bei  St immgleichhei t  is t  der
Beschlussantrag abgelehnt.

§ 7 Vorstand

Der Vorstand besteht aus 5-9 Personen. Sie werden von der Mitgl iederversammlung auf die
Dauer von 5 Jahren gewählt .  Der/Die Geschäftsführer/ in der Chr ist l ichen Sozialstat ion ist
geborenes Mitgl ied des Vorstandes.
Dem Vorstand obl iegt  d ie Entscheidung über al le Angelegenhei ten für die nicht  in die
Mitgl iederversammlung zuständig ist .  Er kann einzelne Angelgenhei ten auf die/den
Geschäftsführer/ in delegieren. Zur Vorberei tung seiner Entscheidungen können Berater
hinzugezogen werden.
Der Vorstand wählt  aus seiner Mit te den Vorsi tzenden und zwei Stel lvertreter.  Der Verein
wird durch den Vorsi tzenden oder einen seiner Stel lvertreter ger icht l ich und außerger icht l ich
vertreten.

§ 8 Geschäftsführer/ in

Vom Vorstand wird ein/e Geschäftsführer/ in bestel l t ,  der die laufenden Geschäfte des
Vorstandes führt .  Er hat Vorschlagsrecht auch für die Vorstandssi tzungen. Er sorgt  für  den
Vol lzug von Beschlüssen der Mitgl iederversammlung sowie von Entscheidungen des
Vorstandes und nimmt unter dessen Verantwort l ichkei t  d ie Dienstaufsicht  über die Mitarbei ter
des Vereins wahr.
Die/Der Geschäftsführer/ in darf  weder Vorsi tzender noch stel lvertretendes Vorsi tzender des
Vereins sein.
Der/Dem Geschäftsführer/ in können vom Vorstand einzelnen Kompetenzen seines
Zuständigkei tsbereiches zur selbstständigen Entscheidung übertragen werden.
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§ 11 Änderungen

Der Vorstand wird ermächt igt ,  Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, von
denen das Registerger icht  d ie Eintragungen in das Vereinsregister oder das Finanzamt für
Körperschaften die Anerkennung als gemeinnützig abhängig macht,  soweit  d iese Änderungen
sich nicht  auf die Best immungen über den Zweck des Vereins,  über bei  Wahlen und
Beschlüssen notwendige Mehrhei ten und über den Anfal l  des Vereinsvermögens bei  der
Auf lösung beziehen.
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§ 9 Finanzierung

Der Verein f inanziert  s ich aus Mitgl iedbei t rägen, Spenden, Zuwendungen und Entgel ten für
erbrachte Leistungen.

§ 10 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

Die Mitgl iederversammlung ist  nur dann für eine Satzungsänderung oder die Auf lösung des
Vereinsbeschlussfähig,  wenn mindestens 50 % der Mitgl ieder anwesend sind.
Wird die Beschlussfähigkei t  n icht  erreicht ,  so kann der gleiche Beschlussantrag über die
Satzungsänderung oder Auf lösung innerhalb von vier Wochen ohne Rücksicht  auf die Zahl
der anwesenden Mitgl ieder beschlossen werden. Zu der Folgeversammlung muss
ordnungsgemäß unter Hinweis auf auf die Tatsache geladen werden, dass die
Folgeversammlung auch dann beschlussfähig ist ,  wenn weniger als 50 % der Mitgl ieder
anwesend sind. Ein Beschluss über die Änderung der Satzung oder die Auf lösung des
Vereins bedarf  zur Wirksamkeit  jedoch in jedem Fal l  e ine Mehrhei t  von drei  Viertel  der
anwesenden Mitgl ieder.
Bei  Auf lösung oder Aufhebung des Vereins oder bei  Wegfal l  steuerbegünst igter Zwecke fäl l t
das Vermögen der „Chr ist l ichen Sozialstat ion Meißen" an eine sozialdiakonische oder
kar i tat ive Einr ichtung in der Stadt Meißen, die es unmit te lbar und ausschl ießl ich für  Zwecke
zur Förderung des Wohlfahrtswesens zu verwenden hat.  Welche Einr ichtung dafür best immt
wird entscheidet die Mitgl iederversammlung.

Satzungsänderung beschlossen am
27.10.2016


